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EN  16931-1:2017+A1:2019/prA2:2022 (D) 

Europäisches Vorwort  

Dieses  Dokument (EN16931-1:2017+A1:2019/prA2:2022)  wurde vom Technischen Komitee CEN/TC434  

„Elektronische Rechnungsstellung“ erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Dieses  Dokument wurde im  Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet,  den die  Europäische Kommission  

und  die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und  unterstützt grundlegende  Anforderungen 

der EU-Richtlinien.  

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien  siehe informativen AnhangB,  der wesentlicher Bestandteil von 

EN16931-1:2017+A1:2019  ist.  

Dieses  Dokument ist  Teil eines Dokumentensatzes mit  folgendem Inhalt: 

—  EN16931-1:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 1:  Semantisches Datenmodell der  Kernelemente 

einer  elektronischen Rechnung 

—  CEN/TS 16931-2:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 2:  Liste der  Syntaxen, die EN16931-1  erfüllen  

—  CEN/TS 16931-3-1:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 3-1: Methodologie für die  Umsetzung  der  

Kernelemente einer elektronischen Rechnung in eine  Syntax 

—  CEN/TS 16931-3-2:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 3-2:  Umsetzung  in die Syntax 

ISO/IEC 19845 (UBL 2.1)  Rechnung und Gutschrift 

—  CEN/TS 16931-3-3:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 3-3:  Umsetzung  in die Syntax 

UN/CEFACTXML  Cross Industry  Invoice D16B  

—  CEN/TS 16931-3-4:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 3-4: Umsetzung  in die  Syntax UN/EDIFACT 

INVOICD16B 

—  CEN/TR16931-4:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 4:  Leitfaden über die Interoperabilität elek-

tronischer Rechnungen auf der  Übertragungsebene 

—  CEN/TR16931-5:2017,  Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 5: Leitfaden  über  die Verwendung von 

branchen-  oder  länderspezifischen Erweiterungen der EN16931-1  einschließlich einer  im  realen Umfeld  

einzusetzenden Methodik 

—  CEN/TR16931-61, Elektronische Rechnungsstellung—  Teil 6:  Ergebnis der  Prüfung von  EN16931-1  auf 

deren praktische Anwendbarkeit durch  einen Endnutzer 

1 In  Vorbereitung.  
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EN 16931-1:2017+A1:2019/prA2:2022 (D) 

1  Änderung in  Abschnitt 2  

Löschen: 

IEEE/ISO/IEC 60559-2020—  ISO/IEC/IEEE  International Standard— Floating-point arithmetic 

2  Änderung in  4.2 

Im  letzten Absatz  wird hinzugefügt: 

Die  Methodik zur  Erstellung von Erweiterungen ist in  CEN/TR16931-5  beschrieben. 

3  Änderungen in 5.2.2 

Die letzten beiden  Sätze des 1. Absatzes werden ersetzt durch 

Diese Lieferung wird /  diese Lieferungen werden dann dem  Käufer vom Verkäufer in  Rechnung gestellt.  Als 

Letztes zahlt der Käufer an den Zahlungsempfänger. 

Die letzten beiden  Sätze des 2. Absatzes werden ersetzt durch: 

Lieferungen führen zu einer Rechnung. Eine  Rechnung  darf sich auf  mehrere Lieferungen und  mehrere Bestel-

lungen  beziehen. 

Der  1. Satz  des 3. Absatzes wird ersetzt  durch: 

Eine  Lieferung darf die Abholung und  Zurücksendung  von zurückzugebenden  Verpackungsmaterialien aus frü-

heren Lieferungen einschließen, für  die zuvor eine Zahlung (Kaution) vom Käufer geleistet und  vom Verkäufer 

empfangen wurde. 

4  Änderung in  5.2.4  

Die letzten beiden  Sätze des letzten Absatzes werden ersetzt  durch: 

Eine  Bestellung dient als Vertrag und  löst die Lieferungen aus. Eine  Bestellung darf vom Verkäufer bestätigt 

werden (was im  Diagramm nicht dargestellt ist). 

5  Änderung in  5.2.5  

Der  letzte  Satz  wird gelöscht: 

Jede  Lieferung ... eine  Bestellung beziehen. 

6  Änderung in  5.2.6  

Der  letzte  Satz  wird gelöscht: 

Eine  Rechnung  ... eine Lieferung beziehen. 

7  Änderung in  5.2.8  

Der  Absatz  wird ersetzt  durch: 

Nach Entgegennahme der Bestellung sendet der Verkäufer den eigentlichen  Lieferungen ein  Lieferavis voraus. 

In  der Rechnung  wird auf  das dazugehörige Lieferavis /  die dazugehörigen Lieferavise verwiesen. Der Inhalt 
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EN  16931-1:2017+A1:2019/prA2:2022 (D) 

der Rechnung sollte den Inhalt der Lieferavise, auf  die sich die Rechnung  bezieht,  widerspiegeln. Eine  Rechnung 

darf sich auf  mehrere Bestellungen und  mehrere Lieferavise beziehen. 

8  Änderung in 5.2.9  

Der  Absatz  wird ersetzt  durch: 

Nach der Lieferung und  vor Ausstellung  der Rechnung  wartet der Verkäufer auf  eine Wareneingangsmeldung 

vom Empfänger, in  der der Empfänger bestätigt,  dass die Waren oder Dienstleistungen  erhalten wurden, und  

in  der er etwaige Probleme mit der Lieferung angibt.  Zur Ausstellung der Rechnung  nutzt  der Verkäufer die  

in  den Wareneingangsmeldungen enthaltenen Informationen. Die  Rechnung  darf sich auf  mehrere Lieferavise, 

mehrere Wareneingangsmeldungen und  auch auf  mehrere Bestellungen beziehen. 

9  Änderung in 5.2.10  

Der  letzte Satz  wird ersetzt  durch: 

Die  Rechnung oder Gutschrift darf sich auf  mehrere vorausgegangene Rechnungen beziehen. 

10 Änderung in  5.2.11 

Der  letzte Satz  wird gelöscht 

Beispiele  für  ... in  AnhangA  angegeben.  

11 Änderungen in 5.3.3 

In „Folgendes fällt in den Anwendungsbereich des Kernrechnungsmodells:“ werden R5,  R7, R9  undR10  ersetzt  

durch: 

R5  Informationen für  die Rückverfolgung auf  zugehörige  Bestellungen aus der Dokumenten-  und  Positi-

onsebene (alle  Prozesse, ausgenommenP2  undP5);  

R7  Informationen für  die Rückverfolgung auf  genau einen Vertrag und  die zugrunde  liegende  Ausschrei-

bung  aus der Dokumenten- oder Positionsebene (alle Prozesse, ausgenommenP3  undP5);  

R9  Informationen für  die Rückverfolgung auf  mehrere Lieferavise aus der Dokumenten-  und  Positions-

ebene (Prozesse P7  undP8);  

R10  Informationen für  die  Rückverfolgung auf  mehrere Wareneingangsmeldungen aus der Dokumenten- 

und  Positionsebene (Prozess P8); 

Die  Liste in „Folgendes fällt  nicht in den Anwendungsbereich des Kernrechnungsmodells“ wird ersetzt  durch: 

—  Referenz auf  eine  oder mehrere zugehörende Bestellpositionen auf  der Kopfebene; 

—  Referenz auf  mehrere zugehörende Bestellpositionen auf  der Positionsebene; 

—  Referenz auf  mehrere Verträge; 

—  Referenz auf  eine  oder mehrere Preislisten; 

—  Referenz auf  den  genauen  Zeitpunkt der Lieferung; 

—  Referenz auf  mehr als eine Wareneingangsmeldung; 

—  Referenz auf  eine  oder mehrere Wareneingangsmeldungspositionen auf  der Rechnungspositionsebene; 
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EN 16931-1:2017+A1:2019/prA2:2022 (D) 

—  Referenz auf  zugehörende Dokumente auf  der Rechnungspositionsebene; 

—  Referenz auf  eine(n)  oder mehrere Verbrauchsabrechnungen oder Leistungsnachweise; 

—  Referenz auf  eine oder mehrere Rechnungen für Vorauszahlungen; 

—  Referenz auf  mehrere Verkaufsaufträge (vom Verkäufer ausgestellt); 

—  Unterpositionen von Ab- und Zuschlägen; 

—  gelieferte  Mengen an Waren bzw. bereitgestellten Dienstleistungen,  falls abweichend von den in  Rechnung 

gestellten Mengen; 

—  bestellte Mengen an Waren bzw. bereitzustellenden Dienstleistungen,  falls abweichend von den in  Rech-

nung  gestellten Mengen; 

—  noch ausstehende Mengen  an bestellten Waren oder Dienstleistungen,  sofern abweichend von den in  Rech-

nung  gestellten Mengen; 

—  codierte Attribute von Waren und  Dienstleistungen;  

—  spezielle codierte Qualitätsinformationen zu Waren oder Dienstleistungen; 

—  strukturierte Messwerte; 

—  Los-  oder Chargennummern von Waren und  Dienstleistungen (außer bei Angabe im  Freitext); 

—  Seriennummern  oder sonstige Kenn- bzw. Identifikationsnummern (z. B.  der die Dienstleistung(en)  aus-

führenden Person) (außer bei Angaben im  Freitext); 

12 Änderung in 5.3.4  

In „Folgendes fällt in den Anwendungsbereich des Kernrechnungsmodells“ wird R55  ersetzt  durch: 

R55  Codes für Gründe  zur  Befreiung/Nichtanwendung auf  der Dokumenten- und  Rechnungs- 

positionsebene. 

13 Änderung in 5.4  

Der  1. Absatz  wird ersetzt  durch: 

Eine  Rechnung, die mit dem Kernrechnungsmodell compliant ist,  darf explizit auf  mehrere Bestellungen und  

mehrere Lieferungen referenzieren. Für die automatische Verarbeitung von Rechnungen sind üblicherweise 

explizite, qualifizierte Referenzen erforderlich. 

14 Änderung in Bild 14  

Der  Titel des Bildes wird hinzugefügt 

Bild 14—  Rechnungsbeziehungen 

15 Änderung in 6.1  

Bild 15  wird ersetzt  durch: 
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